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Zitat von Moebius

Notieren reicht nicht, man wird auch nachweisen müssen, dass vorher regelmäßig
Erziehungsmittel eingesetzt wurden und keine Besserung herbeigeführt haben, im
Normalfall passiert eine Ausschlussmaßnahme auch nicht auf der 1. Klassenkonferenz,
sondern muss vorher mal angedroht worden sein.

...

Das stimmt, damit wurden die Eltern auch regelmäßig informiert und dürften nicht allzu
überrascht sein.
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